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Erwägungen

E. 1.1
Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der
Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1 BGG ), was in der Beschwerde
näher darzulegen ist (Urteil 9C_61/2014 vom 23. Juli 2014 E. 2.3 mit Hinweisen).
Tatsachen oder Beweismittel, die sich erst nach dem angefochtenen Entscheid ereignet
haben oder entstanden sind (sog. echte Noven), können nicht durch dieses Erkenntnis
veranlasst worden sein und sind deshalb von vornherein unzulässig ( BGE 140 V 543 E.
3.2.2.2 S. 548; MEYER/DORMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2.
Aufl. 2011, N. 43 zu Art. 99 BGG ). Die von der Beschwerdeführerin nachträglich
eingereichten Schreiben des Spitals B.________ vom 16. November und 8. Dezember 2016
bleiben als echte Noven im bundesgerichtlichen Verfahren unbeachtet.

E. 1.2
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die
Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des
Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für
den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von
Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Die Vorinstanz hat nach eingehender Beweiswürdigung und unter Berücksichtigung der
Grundsätze von BGE 141 V 281 dem polydisziplinären Gutachten der MEDAS
Zentralschweiz vom 2. Juli 2015 Beweiskraft beigemessen und gestützt darauf eine
uneingeschränkte Arbeits- und Leistungsfähigkeit in angepassten Tätigkeiten festgestellt.
Das Valideneinkommen hat es auf Fr. 61'383.-, das Invalideneinkommen auf Fr. 52'248.-
festgelegt. Beim resultierenden Invaliditätsgrad von 15 % hat es einen Rentenanspruch
verneint.

E. 3.1
Bei der Beurteilung der Arbeits (un) fähigkeit stützt sich die Verwaltung und im
Beschwerdefall das Gericht auf Unterlagen, die von ärztlichen und gegebenenfalls auch



anderen Fachleuten zur Verfügung zu stellen sind. Ärztliche Aufgabe ist es, den
Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und
bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist. Hinsichtlich des
Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob dieser für die streitigen Belange
umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden
berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der
Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge sowie der medizinischen Situation
einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Experten begründet sind ( BGE 134 V 231 E.
5.1 S. 232; 125 V 351 E. 3a S. 352 mit Hinweis). Geht es um eine anhaltende somatoforme
Schmerzstörung oder ein damit vergleichbares psychosomatisches Leiden (vgl. BGE 140 V
8 E. 2.2.1.3 S. 13 f.), sind für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit systematisierte
Indikatoren beachtlich, die - unter Berücksichtigung leistungshindernder äusserer
Belastungsfaktoren einerseits und Kompensationspotentialen (Ressourcen) anderseits -
erlauben, das tatsächlich erreichbare Leistungsvermögen einzuschätzen ( BGE 141 V 281
E. 2 S. 285 ff., E. 3.4-3.6 und 4.1 S. 291 ff.). Gemäss altem Verfahrensstandard ( BGE 130
V 352 ) eingeholte Gutachten verlieren nicht per se ihren Beweiswert. Vielmehr ist im
Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten
und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die
vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält ( BGE 141 V 281 E. 8 S. 309).

E. 3.2
Bei den vorinstanzlichen Feststellungen zum Gesundheitszustand und zur Arbeitsfähigkeit
der versicherten Person handelt es sich grundsätzlich um Entscheidungen über eine Tatfrage
( BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 397 ff.), welche das Bundesgericht seiner Urteilsfindung
zugrunde zu legen hat (E. 2). Die konkrete Beweiswürdigung stellt ebenfalls eine Tatfrage
dar. Dagegen ist die Beachtung des Untersuchungsgrundsatzes und der
Beweiswürdigungsregeln Rechtsfrage ( BGE 132 V 393 E. 3.2 und 4 S. 397 ff.; Urteil I
865/06 vom 12. Oktober 2007 E. 4 mit Hinweisen), die das Bundesgericht im Rahmen der
den Parteien obliegenden Begründungs- bzw. Rügepflicht ( Art. 42 Abs. 2 BGG und Art.
106 Abs. 2 BGG ; BGE 133 II 249 E. 1.4.1 und 1.4.2 S. 254) frei überprüfen kann ( Art.
106 Abs. 1 BGG ).

E. 3.3
Was die Beschwerdeführerin gegen die Beweiskraft des MEDAS-Gutachtens vorbringt,
hält nicht stand: Eine abweichende Einschätzung der behandelnden Ärzte spricht nicht
zwingend dagegen ( BGE 125 V 351 E. 3b/bb und cc S. 353). Weiter ist nicht ersichtlich,
dass die Experten die somatischen Beschwerden sowie die Angaben der Versicherten
ungenügend berücksichtigt haben sollen. Sodann ist die von den Gutachtern festgestellte
"starke Verdeutlichungstendenz, eventuell Aggravation" auch ohne explizite
"Grenzziehung" zwischen diesen Begriffen nachvollziehbar und zu Recht bei der
Einschätzung der medizinischen Situation und der Arbeitsfähigkeit berücksichtigt worden.
Schliesslich hat die Vorinstanz ausführlich und einleuchtend dargelegt, weshalb auch mit
Blick auf die Indikatoren gemäss BGE 141 V 281 auf das MEDAS-Gutachten abgestellt
werden kann.

E. 3.4
Nach dem Gesagten beruhen die vorinstanzliche Beweiswürdigung und
Sachverhaltsfeststellung nicht auf einer Rechtsverletzung. Sie sind auch nicht offensichtlich



unrichtig (E. 1.2), weshalb sie für das Bundesgericht verbindlich bleiben (E. 1.1).

E. 3.5
Da die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 109
Abs. 2 lit. a BGG mit summarischer Begründung und unter Hinweis auf den kantonalen
Gerichtsentscheid (Abs. 3) erledigt.

E. 4
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Kosten zu
tragen.
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